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RS OGH 1953/9/2 3Ob489/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1953

Norm

ABGB §1008

ZPO §30 Abs1

Rechtssatz

Eine Vollmacht "ich gebe meinem Sohne .... die Vollmacht, daß er mich

am .... um ... Uhr bei Gericht vertritt" ist keine Prozeßvollmacht

und befugt den Bevollmächtigten nicht zum Vergleichsabschluß.

Entscheidungstexte

3 Ob 489/53

Entscheidungstext OGH 02.09.1953 3 Ob 489/53
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